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Landtag 
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9. Juni 2026 

Mitteilung des Senats 

Staatsvertrag über die Fortführung und Erweiterung der Elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung 
 
Mitteilung des Senats 
an die Bürgerschaft (Landtag) 
vom 09.06.2026 

Der Anwendungsbereich der elektronische Aufenthaltsüberwachung als Mittel der 
Gefahrenabwehr und Prävention wird durch neue gesetzliche Regelungen deutlich 
ausgeweitet.  
 
In § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs ist bisher schon vorgesehen, unter 
Führungsaufsicht stehende verurteilte Personen nach ihrer Haftentlassung einer 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung zu unterwerfen.  
 
Die Landespolizeigesetze der Länder sehen nunmehr überwiegend die Möglichkeit vor, zur 
effektiven Gefahrenabwehr eine elektronische Aufenthaltsüberwachung anzuordnen. In 
Bremen ist die Möglichkeit zur elektronische Aufenthaltsüberwachung jüngst mit dem neuen 
§ 12c in das Bremische Polizeigesetz eingefügt worden.  
 
Mit dem Gesetz zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der 
Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz wird eine neue bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für 
die elektronische Aufenthaltsüberwachung zum Schutz verletzter oder bedrohter Personen 
geschaffen, um gerichtliche Schutzanordnungen, vor allem in Fällen häuslicher Gewalt 
abzusichern. 
 
Für die Gewährleistung der tatsächlichen Durchführung der elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung in den gesetzlich geregelten Fällen ist eine Stelle erforderlich, die 
durchgängig mit ausreichendem Personal besetzt ist und insbesondere eingehende 
Ergebnismeldungen des technischen Geräts zur Aufenthaltsüberwachung entgegennimmt, 
speichert, bewertet und erforderlichenfalls selbst Maßnahmen ergreift oder die jeweils 
zuständigen Stellen bei Polizei und Justiz informiert. Um Synergieeffekte zu erzielen und 
vorhandene Kompetenzen zu nutzen soll die für die Aufenthaltsüberwachung in der 
Führungsaufsicht gegründete gemeinsame Überwachungsstelle der Länder (GÜL) diese 
Aufgaben auch für die weiteren gesetzlich geregelten Fälle der elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung bundeseinheitlich übertragen bekommen. 



Landtag der Freien Hansestadt Bremen 
Haus der Bürgerschaft | Am Markt 20 | 28195 Bremen 

Drucksache Land - Drucksache 21/1830 2 von 2 

 
Mit dem vorgelegten Staatsvertrag wird eine bundeseinheitliche Struktur zur tatsächlichen 
Überwachung im Rahmen der Zusammenhang mit der elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung geschaffen. 
 
Beschlussempfehlung: 

Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt Kenntnis von dem Staatsvertrag. 
 

 

 

 

Anlage(n): 
1. ANLAGE_Staatsvertrag 



Staatsvertrag 

über die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch 

die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (EAÜ-StV) 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein 

und 

der Freistaat Thüringen 

schließen folgenden Staatsvertrag: 
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Präambel 

I. 

Die vertragsschließenden Länder schaffen mit diesem Staatsvertrag eine von 

dem Staatsvertrag über die Einrichtung einer Gemeinsamen elektronischen 

Überwachungsstelle der Länder vom 19. Mai 2011 / 29. August 2011 (GÜLStV) 

unabhängige, neue vertragliche Grundlage für die elektronische Aufenthaltsüber-

wachung in den in diesem Staatsvertrag geregelten Anwendungsbereichen. 

II. 

Die Führungsaufsicht dient der Unterstützung entlassener Straftäter mit einer un-

günstigen Sozialprognose bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft und 

gleichzeitig ihrer Überwachung zur Verhinderung von neuen Straftaten. Die in 

§ 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs vorgesehene Möglich-

keit, unter Führungsaufsicht stehende verurteilte Personen einer elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung zu unterwerfen, ist ein Instrument, mit dem der Schutz 

der Bevölkerung vor rückfallgefährdeten Straftätern in Ergänzung zu anderen 

Maßnahmen verbessert werden soll. Zugleich kann sie der Resozialisierung von 

Straftätern dienen. Das System der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist 

keine Straftaten ausschließende Fesselung und ermöglicht nach der gesetzli-

chen Regelung auch keine anlassunabhängige permanente Echtzeitbeobach-

tung der verurteilten Personen. Daher ist es kein Ersatz für eine geschlossene 

Unterbringung. 

III. 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung in Gewaltschutzsachen und in Kind-

schaftssachen dient dem Schutz verletzter und bedrohter Personen, insbeson-

dere in Fällen häuslicher Gewalt und Nachstellung. Sie ist ein Instrument, mit 

dem der Schutz dieser Personen in Ergänzung zu anderen Maßnahmen verbes-

sert werden soll. Zugleich kann sie dazu beitragen, gerichtliche Schutzanordnun-

gen wirksamer abzusichern. Das System der elektronischen Aufenthaltsüberwa-

chung ist auch in diesen Bereichen keine Übergriffe ausschließende Sicherung 

und ermöglicht keine anlassunabhängige permanente Echtzeitbeobachtung. 
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Daher ist es kein Ersatz für sonstige gerichtliche, polizeiliche und unterstützende 

Schutzmaßnahmen. 

IV. 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung auf der Grundlage des Gefahrenab-

wehrrechts der Länder dient der Abwehr erheblicher Gefahren, insbesondere für 

Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und sexuelle Selbstbestimmung. Die 

im Gefahrenabwehrrecht der Länder eröffnete Möglichkeit, eine elektronische 

Aufenthaltsüberwachung anzuordnen, ist ein Instrument, mit dem die Effektivität 

der Gefahrenabwehr in Ergänzung zu anderen Maßnahmen verbessert werden 

soll. Zugleich kann sie dazu beitragen, Aufenthaltsvorgaben, Kontakt- und Annä-

herungsverbote sowie weitere Schutzanordnungen wirksamer abzusichern. Das 

System der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist auch in diesem Bereich 

keine Gefahren ausschließende Sicherung und ermöglicht keine anlassunabhän-

gige permanente Echtzeitbeobachtung. Daher ist es kein Ersatz für sonstige ge-

fahrenabwehrrechtliche Maßnahmen. 

V. 

Darüber hinaus kann die elektronische Aufenthaltsüberwachung – gegebenen-

falls mit Einwilligung der zu überwachenden Person – auch zu anderen Zwecken 

eingesetzt werden, insbesondere bei Außervollzugsetzung eines Haftbefehls, im 

Rahmen einer Bewährungsweisung, bei Gnadenerweisen, zur Vermeidung der 

Vollstreckung von kurzen Freiheitsstrafen oder von Ersatzfreiheitsstrafen, zur 

Überwachung vollzugsöffnender Maßnahmen, (Vollzugs-)Lockerungen sowie 

von Ausführungen oder im Rahmen der Führungsaufsicht in Fällen, die von § 68b 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs nicht umfasst sind. Es bleibt 

den einzelnen Ländern überlassen, inwieweit sie von diesen Einsatzmöglichkei-

ten Gebrauch machen. Dies gilt auch für die Überwachung vollzugsöffnender 

Maßnahmen, (Vollzugs-)Lockerungen sowie von Ausführungen, für die bereits 

eine zwischen den beteiligten Ländern abgestimmte Aufgabenwahrnehmung be-

steht. Auch in diesen weiteren Anwendungsbereichen bleibt die elektronische 

Aufenthaltsüberwachung ein ergänzendes Instrument zur Unterstützung und Ab-

sicherung der in den jeweiligen Anwendungsbereichen vorgesehenen 
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Maßnahmen. Die Einbeziehung weiterer Anwendungsbereiche ändert ihren Cha-

rakter als ergänzendes Instrument nicht. 

VI. 

Für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in den vorste-

hend genannten Anwendungsbereichen ist eine gemeinsame Überwachungs-

stelle der Länder erforderlich, die eingehende Ereignismeldungen, insbesondere 

über Verstöße gegen Weisungen, gerichtliche Schutzanordnungen, Aufenthalts-

vorgaben, Wohnungsverweise, Rückkehr-, Betretungs-, Kontakt- oder Annähe-

rungsverbote oder über Funktionsbeeinträchtigungen des Überwachungssys-

tems, entgegennimmt und im Hinblick auf möglicherweise notwendige Maßnah-

men der Führungsaufsicht, des Schutzes verletzter und bedrohter Personen oder 

der Gefahrenabwehr prüft. Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung unterrichtet 

sie die jeweils zuständigen Stellen der Länder und gegebenenfalls die zu schüt-

zende Person oder veranlasst eine Überprüfung der Funktion oder einen Aus-

tausch der technischen Mittel. Die bereits bestehende Gemeinsame elektroni-

sche Überwachungsstelle der Länder nimmt diese Aufgaben und Befugnisse auf 

der Grundlage dieses Staatsvertrags in den von ihm jeweils erfassten Anwen-

dungsbereichen wahr. Dies kann von Anfang an auch den Bereich der Führungs-

aufsicht umfassen. Soweit dies zunächst noch nicht der Fall ist, bleibt es insoweit 

bis zur Erstreckung der Geltung dieses Staatsvertrags auf die Führungsaufsicht 

bei der Anwendbarkeit des Staatsvertrags über die Einrichtung einer Gemeinsa-

men elektronischen Überwachungsstelle der Länder vom 19. Mai 2011 / 29. Au-

gust 2011 (GÜLStV). 

VII. 

Bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung handelt es sich in den in diesem 

Staatsvertrag geregelten Anwendungsbereichen um Maßnahmen, für die die Zu-

ständigkeit bei den Ländern und, im Falle eines Beitritts zu diesem Staatsvertrag, 

beim Bund liegt. 

VIII. 

Die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder arbeitet eng mit 

der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) zusammen, die aufgrund 
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einer Verwaltungsvereinbarung der Länder über den Betrieb und die Nutzung ei-

nes Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung vom 19. Mai 2011 / 29. 

August 2011 in der jeweils geltenden Fassung die Bereitstellung und den Betrieb 

eines technischen Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung über-

nommen hat. Soweit Bestimmungen dieses Staatsvertrags einer Konkretisierung 

bei der Umsetzung bedürfen, wird auf Regelungen in der Verwaltungsvereinba-

rung der Länder – insbesondere zu dem eingerichteten Lenkungskreis und vor-

gesehenen Abstimmungsverfahren – zurückgegriffen. 

IX. 

Die vertragsschließenden Länder tragen mit diesem Staatsvertrag dem Umstand 

Rechnung, dass die elektronische Aufenthaltsüberwachung in den bisherigen 

und in den neu geregelten Anwendungsbereichen auch während eines zeitlich 

gestuften Inkrafttretens rechtlich und organisatorisch gesichert bleiben muss. Bis 

zur vollen Wirksamkeit dieses Staatsvertrags in allen vertragsschließenden Län-

dern sollen daher die Kontinuität der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in 

den bestehenden Anwendungsbereichen und die Einsatzfähigkeit in den neu ge-

regelten Anwendungsbereichen gewahrt bleiben. 
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Artikel 1 

Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder 

(1) Die vertragsschließenden Länder unterhalten eine gemeinsame Überwa-

chungsstelle. 

(2) Die gemeinsame Überwachungsstelle der Länder ist bei der Informations-

technik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) angesiedelt. Die gemeinsame 

Überwachungsstelle der Länder führt die Bezeichnung „Gemeinsame elektroni-

sche Überwachungsstelle der Länder (GÜL)“ und steht den Ländern als einheit-

liche Kontaktstelle für GÜL und HZD zur Verfügung. 

Artikel 2 

Aufgaben und Befugnisse der GÜL bei einer elektronischen Aufenthalts-

überwachung im Rahmen einer Weisung bei Führungsaufsicht 

Die Länder übertragen der GÜL die folgenden Aufgaben und Befugnisse im 

Zusammenhang mit der elektronischen Überwachung des Aufenthaltsorts von 

verurteilten Personen, die der Führungsaufsicht unterstehen und denen eine 

Weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs auferlegt 

wurde: 

1. die Organisation des Anlegens und der Übergabe von technischen Mitteln für 

die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in Abstimmung 

mit der HZD und der Führungsaufsichtsstelle; 

2. die Mitteilung an die Führungsaufsichtsstelle, ob das Anlegen sowie die Über-

gabe der technischen Mittel erfolgt sind; 

3. die Entgegennahme und Prüfung eingehender Systemmeldungen über einen 

möglichen Verstoß gegen eine Weisung nach § 68b Absatz 1 Satz 1 Num-

mern 1, 2, 3 oder 12 des Strafgesetzbuchs und über eine Beeinträchtigung 

der Datenerhebung; 

4. die Ermittlung der Ursache einer Meldung nach Nummer 3; hierzu kann die 

GÜL mit der zu überwachenden Person sowie gegebenenfalls der zu schüt-

zenden Person Kontakt aufnehmen, sie befragen, auf einen Verstoß hinwei-

sen und mitteilen, wie dessen Beendigung bewirkt werden kann; 
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5. die Unterrichtung der Führungsaufsichtsstelle und des Bewährungshelfers 

über eine als möglichen Verstoß gegen eine Weisung bewertete Meldung 

nach Nummer 3; 

6. die Unterrichtung der Polizei sowie gegebenenfalls der zu schützenden Per-

son über einen möglichen Weisungsverstoß oder eine Beeinträchtigung der 

Datenerhebung, soweit eine erhebliche gegenwärtige Gefahr für das Leben, 

die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle 

Selbstbestimmung der zu schützenden Person oder anderer Dritter (§ 463a 

Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 der Strafprozessordnung) zu besorgen ist; 

7. die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person sowie gegebenenfalls der zu schützenden Person an die Polizei sowie 

gegebenenfalls an die zu schützende Person zur Abwehr einer erheblichen 

gegenwärtigen Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die per-

sönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung der zu schützenden 

Person oder anderer Dritter (§ 463a Absatz 4 Satz 2 Nummer 4 der Strafpro-

zessordnung); 

8. die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person an Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung einer Straftat der in § 66 

Absatz 3 Satz 1 des Strafgesetzbuchs genannten Art oder einer Straftat nach 

§ 129a Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1 des Straf-

gesetzbuchs (§ 463a Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 der Strafprozessordnung); 

9. die Initiierung einer Überprüfung der bei der zu überwachenden Person oder 

gegebenenfalls der zu schützenden Person vor Ort vorhandenen technischen 

Mittel auf ihre Funktionsfähigkeit oder Manipulationen und der zur Behebung 

einer Funktionsbeeinträchtigung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 

des Austausches eines technischen Mittels oder eines Teils davon; 

10. die Beantwortung von Anfragen der zu überwachenden Person oder gegebe-

nenfalls der zu schützenden Person zum Umgang mit den bei ihnen vor Ort 

vorhandenen technischen Mitteln; 

11. die Organisation der Abnahme und Rückgabe der technischen Mittel. 
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Artikel 3 

Aufgaben und Befugnisse der GÜL bei einer elektronischen Aufenthalts-

überwachung in Gewaltschutzsachen und in Kindschaftssachen  

Die Länder übertragen der GÜL die folgenden Aufgaben und Befugnisse im 

Zusammenhang mit der elektronischen Überwachung des Aufenthalts in Verfah-

ren in Gewaltschutzsachen und in Kindschaftssachen: 

1. die Vorbereitung der Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwa-

chung in Abstimmung mit der HZD und der nach dem Recht des ersuchenden 

Landes zuständigen Stelle; dazu gehört insbesondere auch die Festlegung 

der über die Verbotszone hinausgehenden Warnzone; 

2. die Mitteilung an die zu überwachende Person über den Umstand der Fest-

legung der Warnzone und ihre konkrete Bemessung; 

3. die Organisation des Anlegens und der Übergabe von technischen Mitteln für 

die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung an die zu 

überwachende Person und die zu schützende Person in Zusammenarbeit mit 

der HZD und der nach dem Recht des ersuchenden Landes zuständigen 

Stelle; 

4. die Mitteilung an das jeweils zuständige Amtsgericht und die nach dem Recht 

des ersuchenden Landes zuständige Stelle, ob das Anlegen sowie die Über-

gabe der technischen Mittel erfolgt sind; 

5. die Verarbeitung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person und gegebenenfalls der zu schützenden Person sowie über Beein-

trächtigungen der Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel nach 

Maßgabe von Artikel 5; 

6. die Entgegennahme und Prüfung eingehender Systemmeldungen über einen 

möglichen Verstoß gegen die gerichtliche Anordnung und über die Beein-

trächtigung der Datenerhebung; 

7. die Ermittlung der Ursache einer Meldung nach Nummer 6; 

8. die Kontaktaufnahme zu den Beteiligten und beteiligten Stellen, deren Befra-

gung, die Erteilung von Hinweisen auf Verstöße sowie auf Möglichkeiten zu 

deren Beendigung; 
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9. die Unterrichtung des jeweils zuständigen Amtsgerichts und der nach dem 

Recht des ersuchenden Landes zuständigen Stelle über einen möglichen 

Verstoß gegen eine gerichtliche Anordnung und die Übermittlung von Daten 

über den Aufenthaltsort der zu überwachenden Person und der zu schützen-

den Person sowie über Beeinträchtigungen der Datenerhebung; 

10. die Unterrichtung der Polizei und weiterer Behörden im Falle einer System-

meldung, nach deren Prüfung eine Gefahr für die zu schützenden Personen 

zu besorgen ist, und die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der 

zu überwachenden und der zu schützenden Person zur Ermöglichung der 

Gefahrenabwehr; 

11. die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person sowie über Beeinträchtigungen der Datenerhebung an die zu schüt-

zende Person zur Abwehr einer für sie bestehenden Gefahr; 

12. die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person und der zu schützenden Person sowie über Beeinträchtigungen der 

Datenerhebung an die Strafverfolgungsbehörden zur strafrechtlichen Verfol-

gung wegen einer Zuwiderhandlung gegen eine Gewaltschutzanordnung 

nach den §§ 1 und 1a des Gewaltschutzgesetzes und der damit zusammen-

hängenden Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 

persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung der zu schützenden 

Person; 

13. die Initiierung von Überprüfungen der bei den zu überwachenden und zu 

schützenden Personen vor Ort vorhandenen technischen Mittel auf ihre 

Funktionsfähigkeit oder Manipulationen und der zur Behebung einer Funkti-

onsbeeinträchtigung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere des Austau-

sches eines technischen Mittels oder eines Teils davon; 

14. die Beantwortung von Anfragen von zu überwachenden und zu schützenden 

Personen zum Umgang mit den bei ihnen vorhandenen technischen Mitteln; 

15. den Hinweis auf den bevorstehenden Ablauf der Dauer, für welche die Maß-

nahme angeordnet wurde, an die zu schützende Person mit dem gesetzlich 

vorgeschriebenen Vorlauf; 

16. die Organisation der Abnahme und Rückgabe der technischen Mittel. 
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Artikel 4 

Aufgaben und Befugnisse der GÜL bei einer elektronischen Aufenthalts-

überwachung nach dem Gefahrenabwehrrecht der Länder 

Die Länder übertragen der GÜL die folgenden Aufgaben und Befugnisse im 

Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen der elektronischen Über-

wachung des Aufenthaltsorts von Personen nach dem Gefahrenabwehrrecht der 

Länder: 

1. die Vorbereitung der Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwa-

chung in Abstimmung mit der HZD und der Polizei; dazu gehört insbesondere 

auch die Festlegung der über die Verbotszone hinausgehenden Warnzone; 

2. die Mitteilung an die zu überwachende Person über den Umstand der Fest-

legung der Warnzone und ihre konkrete Bemessung; 

3. die Organisation des Anlegens und der Übergabe von technischen Mitteln für 

die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung an die zu 

überwachende Person und die zu schützende Person in Abstimmung mit der 

HZD und der Polizei; 

4. die Mitteilung an die Polizei, ob das Anlegen sowie die Übergabe der techni-

schen Mittel erfolgt sind; 

5. die Verarbeitung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person und gegebenenfalls der zu schützenden Person sowie über Beein-

trächtigungen der Datenerhebung nach Maßgabe von Artikel 5; 

6. die Entgegennahme und Prüfung eingehender Systemmeldungen über einen 

möglichen Verstoß gegen die Anordnung einer elektronischen Aufenthalts-

überwachung, eine mit dieser verbundene Aufenthaltsvorgabe, einen mit die-

ser verbundenen Wohnungsverweis, ein mit dieser verbundenes Rückkehr-, 

Betretungs-, Kontakt- beziehungsweise Annäherungsverbot und über die Be-

einträchtigung der Datenerhebung; 

7. die Ermittlung der Ursache einer Meldung nach Nummer 6; 

8. die Kontaktaufnahme zu den Beteiligten und beteiligten Stellen, deren Befra-

gung, die Erteilung von Hinweisen auf Verstöße sowie auf Möglichkeiten zu 

deren Beendigung;  
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9. die Unterrichtung der Polizei über einen möglichen Verstoß gegen die Anord-

nung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung, eine mit dieser verbun-

dene Aufenthaltsvorgabe, einen mit dieser verbundenen Wohnungsverweis, 

ein mit dieser verbundenes Rückkehr-, Betretungs-, Kontakt- beziehungs-

weise Annäherungsverbot und die Übermittlung von Daten über den Aufent-

haltsort der zu überwachenden Person und der zu schützenden Person so-

wie über Beeinträchtigungen der Datenerhebung;  

10. die Unterrichtung der Polizei und die Übermittlung von Daten über den Auf-

enthaltsort der zu überwachenden Person und der zu schützenden Person 

sowie über Beeinträchtigungen der Datenerhebung zur Ermöglichung der 

Gefahrenabwehr; 

11. die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person sowie über Beeinträchtigungen der Datenerhebung an die zu schüt-

zende Person, soweit dies aufgrund einer behördlichen oder gerichtlichen 

Entscheidung angeordnet ist; 

12. die Übermittlung von Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person und der zu schützenden Person sowie über Beeinträchtigungen der 

Datenerhebung an die Strafverfolgungsbehörden zur strafrechtlichen Verfol-

gung einer Tat, die nach den für die Durchführung der elektronischen Aufent-

haltsüberwachung geltenden Rechtsvorschriften des Gefahrenabwehrrechts 

der Länder strafbewehrt ist, sowie der damit zusammenhängenden Strafta-

ten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit 

oder die sexuelle Selbstbestimmung der zu schützenden Person; 

13. die Übermittlung der für die Erstellung eines Bewegungsbilds der zu überwa-

chenden Person erforderlichen Daten an die Polizei, soweit eine entspre-

chende Anordnung besteht; 

14. die Initiierung von Überprüfungen der bei den zu überwachenden und zu 

schützenden Personen vor Ort vorhandenen technischen Mittel auf ihre 

Funktionsfähigkeit oder Manipulationen und der zur Behebung einer Funkti-

onsbeeinträchtigung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere des Austau-

sches eines technischen Mittels oder eines Teils davon; 

15. die Beantwortung von Anfragen von zu überwachenden und zu schützenden 

Personen zum Umgang mit den bei ihnen vorhandenen technischen Mitteln; 
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16. den Hinweis auf den bevorstehenden Ablauf der Dauer, für welche die Maß-

nahme angeordnet wurde, an die zu schützende Person mit einem mit der 

Polizei abzustimmenden Vorlauf; 

17. die Organisation der Abnahme und Rückgabe der technischen Mittel. 

Artikel 5 

Datenschutzrechtliche Bestimmungen bei der Durchführung der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die GÜL 

(1) Im Anwendungsbereich des Staatsvertrags werden nur die personenbe-

zogenen Daten verarbeitet, die von den Befugnisnormen zur elektronischen Auf-

enthaltsüberwachung und von anderen bereichsspezifischen Regelungen, ein-

schließlich behördlicher und gerichtlicher Anordnungen, umfasst sind. 

(2) Die GÜL verarbeitet mit Hilfe der technischen Mittel die für die elektroni-

sche Aufenthaltsüberwachung erforderlichen Aufenthaltsdaten der zu überwa-

chenden Person und der zu schützenden Person sowie die Daten über eine Be-

einträchtigung der Datenerhebung 

1. zur Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 2 nach Maßgabe des § 463a Absatz 4 

der Strafprozessordnung; 

2. zur Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 nach Maßgabe des § 1c des Ge-

waltschutzgesetzes; 

3. zur Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 4 nach Maßgabe der in Hessen ein-

schlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften. 

(3) Die GÜL verarbeitet personenbezogene Daten der zu überwachenden 

Person, die nicht unter Absatz 2 fallen, soweit dies für die Erfüllung ihrer in Artikel 

2 bis 4 genannten Aufgaben erforderlich ist. Die Verarbeitung kann insbesondere 

1. allgemeine Personendaten, wie Name, Geburtsdatum, Anschrift und sonstige 

Kontaktdaten, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Familienstand, 

2. personenbezogene Daten über äußere Lebensumstände, wie Wohnsitua-

tion, Bestehen von Arbeitsverhältnissen und soziales Umfeld, 

3. personenbezogene Daten zur Kommunikation, wie Sprach-, Lese-, Schreib-

fähigkeiten sowie zur Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft und 
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4. personenbezogene Daten zur Gefahrenanalyse, wie Daten über strafrechtli-

che Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Siche-

rungsmaßregeln 

umfassen. 

Die GÜL verarbeitet personenbezogene Daten besonderer Kategorien der zu 

überwachenden Person, wie Gesundheitsdaten und Daten über die sexuelle Ori-

entierung, soweit dies für die Erfüllung ihrer in Artikel 2 bis 4 genannten Aufgaben 

unbedingt erforderlich ist. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten nach 

Satz 3 sind geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der zu überwa-

chenden Person vorzusehen. Auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach Satz 1 und 2 durch die GÜL finden bei der Erfüllung der in Artikel 2 bis 4 

übertragenen Aufgaben die hierfür jeweils in Hessen einschlägigen datenschutz-

rechtlichen Vorschriften Anwendung, soweit nicht bereichsspezifische Regelun-

gen anwendbar sind. 

(4) Die GÜL verarbeitet personenbezogene Daten der zu schützenden Person 

und weiterer beteiligter Personen in deren Umfeld, die nicht unter Absatz 2 fallen, 

zum Zwecke der Erfüllung der in Artikel 2 bis 4 genannten Aufgaben, soweit de-

ren Einverständnis vorliegt oder nach Maßgabe von bereichsspezifischen Rege-

lungen. 

(5) Bei der Erfüllung der durch diesen Staatsvertrag nach Artikel 2 bis 4 über-

tragenen Aufgaben durch die GÜL ist die IT-Stelle als Landesoberbehörde ge-

meinsam Verantwortliche mit der jeweils für die Durchführung der elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung zuständigen Stelle der Länder. Weitere Einzelheiten 

werden in einer Vereinbarung zwischen den gemeinsam Verantwortlichen fest-

gelegt, die sich bei der Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 an den Maßgaben 

des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) 

und bei der Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 2 und 4 an den Maßgaben der 

einschlägigen Umsetzungsregelungen des Bundes und der Länder zu Artikel 21 

der Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-Richtlinie) auszurichten hat. Die IT-Stelle hat ge-

eignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherheit der Verar-

beitung von personenbezogenen Daten vorzusehen. 
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(6) Die HZD wird als Auftragsverarbeiterin der IT-Stelle tätig nach Maßgabe 

der Verwaltungsvereinbarung über den Betrieb und die Nutzung eines Systems 

der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in der jeweils geltenden Fassung. 

(7) Die GÜL unterliegt der Aufsicht durch den Hessischen Beauftragten für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Maßgabe des Hessischen Da-

tenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes. 

Artikel 6 

Weitere Einsatzzwecke 

einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die GÜL 

(1) Jedes Land sowie der Bund kann der GÜL durch gesonderte Vereinba-

rung mit dem Land Hessen Aufgaben und Befugnisse im Zusammenhang mit der 

elektronischen Überwachung des Aufenthaltsorts von Personen auch zu anderen 

Zwecken übertragen, insbesondere 

1. bei Außervollzugsetzung eines Haftbefehls, 

2. im Rahmen einer Bewährungsweisung, 

3. bei Gnadenerweisen, 

4. zur Vermeidung der Vollstreckung von kurzen Freiheitsstrafen oder von Er-

satzfreiheitsstrafen, 

5. zur Überwachung vollzugsöffnender Maßnahmen, (Vollzugs-)Lockerungen 

sowie von Ausführungen oder 

6. im Rahmen der Führungsaufsicht in Fällen, die von § 68b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 12 des Strafgesetzbuchs nicht umfasst sind. 

(2) Die gesonderte Vereinbarung muss eine Beteiligung an den Personal- und 

Sachkosten der GÜL beinhalten. 

(3) Soweit keine gesonderte Vereinbarung getroffen ist und eine elektronische 

Aufenthaltsüberwachung im Einzelfall im Wege der Amtshilfe erfolgt, wird die 

Amtshilfe nur gegen eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der GÜL 

sowie Erstattung der Auslagen gewährt. Die einzelnen Amtshilfehandlungen, für 

die Kosten zu erheben sind, und die Höhe der Kosten bestimmt das Hessische 

Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat nach Anhörung des durch die 
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Verwaltungsvereinbarung eingesetzten Lenkungskreises im Rahmen einer ge-

sonderten Kostentabelle. 

Artikel 7 

Besetzung der GÜL 

(1) Die GÜL wird mit einer Leiterin oder einem Leiter, einer Stellvertreterin 

oder einem Stellvertreter und weiteren Überwachungsbediensteten in der erfor-

derlichen Zahl besetzt. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der GÜL und die Stellvertreterin oder der Stell-

vertreter werden vom Land Hessen nach Anhörung des durch die Verwaltungs-

vereinbarung in der jeweils geltenden Fassung eingesetzten Lenkungskreises er-

nannt. 

Artikel 8 

Ausstattung der GÜL 

Das Land Hessen stellt die Räumlichkeiten und die Sachausstattung zur Ver-

fügung, die für den Betrieb der GÜL erforderlich sind. Hierzu zählt auch unter-

stützendes Personal. 

Artikel 9 

Finanzierung der GÜL 

(1) Das Land Hessen verauslagt die Personal- und Sachkosten für die GÜL. 

Diese werden sodann nach Abzug der Kosten nach Artikel 6 Absatz 3 entspre-

chend dem relativen Verhältnis der Bevölkerungsanteile der vertragsschließen-

den Länder in der jeweils geltenden Fassung (relativer Königsteiner Schlüssel) 

aufgeteilt. Die Anteilsbeträge werden im Laufe eines jeden Rechnungsjahres in 

zwei Teilbeträgen zum Mai und September nach den Ansätzen des Finanzplans 

der GÜL fällig. 

(2) Zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass die GÜL zu den in Arti-

kel 6 Absatz 1 genannten Einsatzzwecken tätig wird, werden unter den Ländern, 

die die Aufenthaltsüberwachung für diese Zwecke in Anspruch nehmen, nach 

dem relativen Verhältnis der Bevölkerungsanteile in der jeweils geltenden Fas-

sung (relativer Königsteiner Schlüssel) verteilt, soweit in der gesonderten 
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Vereinbarung nach Artikel 6 Absatz 1 und 2 nicht eine pauschalisierte Abrech-

nung und Umlegung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Nutzung auf das 

nutzende Land vereinbart ist. 

(3) Solange der GÜLStV in Kraft ist, werden nach dem vorliegenden Staats-

vertrag nur solche Kosten abgerechnet, die durch die elektronische Aufenthalts-

überwachung aufgrund von Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz und in 

Kindschaftssachen sowie dem Gefahrenabwehrrecht der Länder und dem damit 

verbundenen Personal- und Sachmittelaufwuchs entstehen. 

(4) Soweit das Land Hessen in einem Kalenderjahr Personal- und Sachkosten 

für die GÜL, die durch die elektronische Aufenthaltsüberwachung aufgrund von 

Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz und in Kindschaftssachen sowie 

dem Gefahrenabwehrrecht der Länder und dem damit verbundenen Personal- 

und Sachmittelaufwuchs entstehen, verauslagt hat, werden diese Kosten rück-

wirkend für das jeweilige Kalenderjahr nach Maßgabe des Absatzes 1 verteilt. 

Die auf ein Land entfallenden Beträge werden mit der ersten nach Absatz 1 fälli-

gen Abrechnung fällig, die nach dem Inkrafttreten dieses Vertrags für dieses Land 

erfolgt. 

Artikel 10 

Geltungsdauer, Kündigung 

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von jedem 

Land durch schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen Ländern zum Ende ei-

nes Kalenderjahres zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres gekündigt werden. 

(2) Durch das Ausscheiden eines Landes wird die Wirksamkeit des Vertrags 

zwischen den übrigen Ländern nicht berührt. Dies gilt nicht im Fall einer Kündi-

gung durch das Land Hessen. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

(1) Der Vertrag bedarf der Ratifikation. 

(2) Der Vertrag tritt für jedes vertragsschließende Land am Ersten des Monats 

in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Ratifikationsurkunde dieses Landes 

beim Hessischen Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat hinterlegt 
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worden ist, jedoch nicht vor dem Tag, an dem das Gesetz zur Einführung der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzge-

setz nach seinem Artikel 10 Absatz 2 in Kraft tritt und nicht, bevor eine Ratifizie-

rung durch das Land Hessen erfolgt ist. Solange dieser Staatsvertrag nicht nach 

Satz 1 für alle vertragsschließenden Länder in Kraft getreten ist und solange der 

GÜLStV nicht infolge einer Kündigung des Landes Hessen außer Kraft getreten 

ist, wirkt dieser Staatsvertrag nur zwischen den Ländern, für die er in Kraft getre-

ten ist. 

(3) Solange dieser Staatsvertrag nicht nach Absatz 2 Satz 1 für alle vertrags-

schließenden Länder in Kraft getreten ist oder solange der GÜLStV nicht infolge 

einer Kündigung des Landes Hessen außer Kraft getreten ist, findet dieser 

Staatsvertrag nur auf Maßnahmen der elektronischen Aufenthaltsüberwachung 

nach dem Gewaltschutzgesetz und in Kindschaftssachen sowie dem Gefahren-

abwehrrecht der Länder Anwendung. Für Maßnahmen der elektronischen Auf-

enthaltsüberwachung im Rahmen der Führungsaufsicht sowie Maßnahmen nach 

Artikel 6 Absatz 1 GÜLStV bleibt in diesem Zeitraum der GÜLStV ausschließlich 

maßgeblich. 

(4) Sobald dieser Staatsvertrag nach Absatz 2 Satz 1 für alle vertragsschlie-

ßenden Länder in Kraft getreten ist, findet er auf alle in ihm geregelten Anwen-

dungsbereiche Anwendung; gleichzeitig tritt der GÜLStV außer Kraft. Tritt der 

GÜLStV infolge einer Kündigung des Landes Hessen außer Kraft, findet dieser 

Staatsvertrag für diejenigen Länder, für die er in Kraft getreten ist, auf alle in ihm 

geregelten Anwendungsbereiche Anwendung. Die auf Grundlage von Artikel 6 

GÜLStV getroffenen Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt und gelten nach 

Maßgabe dieses Staatsvertrags fort. 

(5) Das Hessische Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat teilt den 

beteiligten Ländern die Zeitpunkte nach den Absätzen 2 und 4 mit. 

(6) Vom Zeitpunkt der Ratifikation an wird das ratifizierende Land mit Rück-

wirkung zum Zeitpunkt, in dem der hiesige Staatsvertrag zumindest teilweise 

nach Absatz 2 Satz 1 in Kraft tritt, an den Personal- und Sachkosten für die GÜL 

beteiligt. Artikel 9 Absatz 3 und Absatz 4 gelten entsprechend. Der Kostenanteil 

wird bei der auf die Ratifikation folgenden Abrechnung der Personal- und Sach-

kosten für die GÜL berücksichtigt. Die Höhe des Kostenanteils des ratifizierenden 
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Landes wird folglich den zum Zeitpunkt der Ratifikation bereits beteiligten Län-

dern im Verhältnis zu deren Kostenanteil erstattet. Der Erstattungsanteil des je-

weiligen Landes wird bei den folgenden Abrechnungen der laufenden Kosten in 

Abzug gebracht. 

Artikel 12 

Beitritt 

(1) Andere Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts können diesem 

Vertrag nach dessen Inkrafttreten beitreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche 

Erklärung des Beitritts gegenüber dem Hessischen Ministerium der Justiz und für 

den Rechtsstaat und, soweit die Zustimmung des Gesetzgebungsorgans der bei-

tretenden Körperschaft erforderlich ist, mit dessen Zustimmung. Über den Ein-

gang der Beitrittserklärung unterrichtet das Hessische Ministerium der Justiz und 

für den Rechtsstaat die übrigen Parteien des Staatsvertrags. 

(2) Die Regelungen dieses Vertrags treten für die beitretende Körperschaft 

am Tage nach dem Eingang der Beitrittserklärung beim Hessischen Ministerium 

der Justiz und für den Rechtsstaat in Kraft. Soweit die Zustimmung des Gesetz-

gebungsorgans der beitretenden Körperschaft erforderlich ist, treten die Rege-

lungen für die beitretende Körperschaft am Tag nach dem Eingang der Anzeige 

dieser Zustimmung beim Hessischen Ministerium der Justiz und für den Rechts-

staat in Kraft. 

(3) Artikel 11 Absatz 6 gilt entsprechend. 

Artikel 13 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam 

sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht 

berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Regelung treten, die 

dem mit ihr verfolgten Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt für etwaige Lü-

cken des Vertrags. 



 

Für das Land Baden-Württemberg*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für den Freistaat Bayern*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Berlin*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Brandenburg*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für die Freie Hansestadt Bremen*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Hessen*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Niedersachsen*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Nordrhein-Westfalen*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Rheinland-Pfalz*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Saarland*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für den Freistaat Sachsen*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Sachsen-Anhalt*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für das Land Schleswig-Holstein*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

  

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Für den Freistaat Thüringen*) 

__________________________, den __________________________ 

 

________________________________________ 

 
 

 

 

 
*) Die vorstehende Unterschrift bezieht sich auf den Text des Staatsvertrags über die Durchfüh-
rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwa-
chungsstelle der Länder (EAÜ-StV) in der vom Hessischen Ministerium der Justiz und für den 
Rechtsstaat am 15. Mai 2026 zur Unterzeichnung übermittelten Fassung. 



 

Begründung 

zum Staatsvertrag über die Durchführung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung durch die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle 

der Länder (EAÜ-StV) 

A. Allgemeines 

Das am 1. Januar 2011 in Kraft getretene „Gesetz zur Neuordnung des Rechts 

der Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen“ (BGBl. I 2010, 

2300 ff.) hat den Katalog der zulässigen strafbewehrten Weisungen in der Füh-

rungsaufsicht erweitert. § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs 

erlaubt nunmehr, der verurteilten Person aufzugeben, die für eine elektronische 

Überwachung ihres Aufenthaltsortes erforderlichen technischen Mittel ständig in 

betriebsbereitem Zustand bei sich zu führen und deren Funktionsfähigkeit nicht 

zu beeinträchtigen. Diese Rechtsgrundlage für die Erteilung einer Weisung zur 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung wird durch die gleichzeitig in Kraft getre-

tene neue Fassung des § 463a Absatz 4 der Strafprozessordnung ergänzt, mit 

der die Erhebung, Speicherung und Verwertung der registrierten Daten über den 

Aufenthaltsort geregelt wird. 

Die in § 68b Absatz 1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs geschaffene 

Möglichkeit, unter Führungsaufsicht stehende verurteilte Personen einer elektro-

nischen Aufenthaltsüberwachung zu unterwerfen, ist ein Instrument, mit dem der 

Schutz der Bevölkerung vor rückfallgefährdeten Straftätern nach ihrer Entlassung 

aus der Haft oder dem Maßregelvollzug in Ergänzung zu anderen Maßnahmen 

verbessert werden soll. Zugleich kann sie der Resozialisierung von Straffälligen 

dienen. Das System der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist keine Straf-

taten ausschließende Fesselung und ermöglicht nach der gesetzlichen Regelung 

auch keine anlassunabhängige permanente Echtzeitbeobachtung der verurteil-

ten Person. Daher ist sie kein Ersatz für eine geschlossene Unterbringung. 

Bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung auf Grundlage des § 68b Absatz 

1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs handelt es sich um eine Maßnahme 

der Führungsaufsicht. Die Zuständigkeit für den Gesetzesvollzug im Bereich der 

Führungsaufsicht liegt bei den Ländern; es handelt sich um eine Angelegenheit 

der Justizverwaltung (Artikel 83 des Grundgesetzes; Artikel 295 Absatz 1 des 
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Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch). Den Ländern obliegt daher, die er-

forderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen 

und bereitzuhalten, damit im Fall einer gerichtlichen Weisung nach § 68b Absatz 

1 Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs der Aufenthaltsort der verurteilten 

Person überwacht werden kann. 

Die elektronische Aufenthaltsüberwachung kann ferner nach Maßgabe der ein-

schlägigen gesetzlichen Regelungen auch in Gewaltschutzsachen und in Kind-

schaftssachen zum Schutz von Personen eingesetzt werden. Sie ist auch in die-

sem Bereich ein ergänzendes Instrument, mit dem der Schutz dieser Personen 

in Ergänzung zu anderen Maßnahmen verbessert und die Wirksamkeit gerichtli-

cher Schutzanordnungen besser abgesichert werden kann. Dies gilt insbeson-

dere, soweit Annäherungs- und Betretungsverbote aus den zugrunde liegenden 

gerichtlichen Entscheidungen technisch überwacht werden. Die Verbotszonen, 

die die zu überwachende Person nicht betreten darf, ergeben sich in diesen Fäl-

len aus den zugrunde liegenden gerichtlichen Entscheidungen. Auch in diesem 

Bereich ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung keine Übergriffe ausschlie-

ßende Sicherung und kein Ersatz für sonstige gerichtliche, polizeiliche und un-

terstützende Schutzmaßnahmen. 

Weiterhin kann die elektronische Aufenthaltsüberwachung auf der Grundlage des 

Gefahrenabwehrrechts der Länder eingesetzt werden. In den Ländern ist die An-

ordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung zur Gefahrenabwehr teil-

weise bereits möglich. Teilweise sollen solche Möglichkeiten eingeführt oder aus-

geweitet werden. Sie dient insoweit der Abwehr erheblicher Gefahren, insbeson-

dere für Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit und sexuelle Selbstbestim-

mung. Auch in diesem Bereich ist sie ein ergänzendes Instrument, das die Effek-

tivität gefahrenabwehrrechtlicher Maßnahmen verbessern und insbesondere 

Aufenthaltsvorgaben, Kontakt- und Annäherungsverbote sowie weitere Schutz-

anordnungen wirksamer absichern kann. Auch im Bereich des Gefahrenabwehr-

rechts können Annäherungs- und Betretungsverbote technisch überwacht wer-

den. Die Verbotszonen, die die zu überwachende Person nicht betreten darf, er-

geben sich in diesen Fällen aus den Anordnungen der zuständigen Stellen. Sie 

bleibt auch insoweit auf die Unterstützung anderer Maßnahmen angelegt und er-

setzt diese nicht. 
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Für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung ist eine Über-

wachungsstelle erforderlich, die eingehende Systemmeldungen, beispielsweise 

über Weisungsverstöße, Verstöße gegen gerichtliche Schutzanordnungen, Auf-

enthaltsvorgaben, Wohnungsverweise, Rückkehr-, Betretungs-, Kontakt- oder 

Annäherungsverbote oder über Beeinträchtigungen der Datenerhebung, entge-

gennimmt und im Hinblick auf möglicherweise notwendige Maßnahmen prüft. 

Hierzu wird in der Regel eine Kontaktaufnahme mit der zu überwachenden Per-

son und gegebenenfalls mit der zu schützenden Person oder den zuständigen 

Stellen zur näheren Klärung des Sachverhalts erforderlich sein. Abhängig vom 

Ergebnis der Prüfung werden die jeweils zuständigen Stellen der Länder und ge-

gebenenfalls die zu schützende Person unterrichtet oder eine Überprüfung der 

Funktion oder einen Austausch der Geräte bei der zu überwachenden Person 

veranlasst. Diese Prüfung hat unverzüglich nach Eingang der Systemmeldungen 

zu erfolgen, so dass die Überwachung einen Rund-um-die-Uhr-Schichtbetrieb 

voraussetzt. 

Für diese Aufgabe soll bundesweit eine gemeinsame Überwachungsstelle der 

Länder tätig werden. Dies ist kostengünstiger und wirtschaftlicher als wenn in 

jedem einzelnen Bundesland eine Überwachungszentrale mit einer Rund-um-

die-Uhr-Bereitschaft eingerichtet wird. Die bereits bestehende Gemeinsame 

elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL) nimmt diese Aufgabe auf 

der Grundlage dieses Staatsvertrags in den von ihm erfassten Anwendungsbe-

reichen wahr. Sie dient dabei als einheitliche Kontaktstelle für die Umsetzung der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung und bündelt die fachliche Kommunika-

tion mit den zuständigen Stellen der Länder und der Hessischen Zentrale für Da-

tenverarbeitung (HZD). 

Die GÜL arbeitet eng mit der HZD zusammen, die aufgrund einer Verwaltungs-

vereinbarung der Länder über den Betrieb und die Nutzung eines Systems der 

elektronischen Aufenthaltsüberwachung vom 19. Mai 2011 / 29. August 2011 in 

der jeweils geltenden Fassung die Bereitstellung und den Betrieb eines techni-

schen Systems zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung übernommen hat. 

Sie stimmt die für die technische Durchführung erforderlichen Schritte mit der 

HZD ab. Die HZD stellt die technische Infrastruktur und die für die Überwachung 

erforderlichen technischen Mittel bereit. Die fachliche Bewertung eingehender 
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Systemmeldungen und die Unterrichtung der zuständigen Stellen erfolgen durch 

die GÜL. Soweit Bestimmungen dieses Staatsvertrags einer Konkretisierung bei 

der Umsetzung bedürfen, wird auf Regelungen in der Verwaltungsvereinbarung 

der Länder, insbesondere zu dem eingerichteten Lenkungskreis und vorgesehe-

nen Abstimmungsverfahren, zurückgegriffen. 

Die Tätigkeiten der GÜL – insbesondere die Klärung des Sachverhalts durch 

Kontaktaufnahme mit der zu überwachenden Person sowie gegebenenfalls mit 

der zu schützenden Person, die Bewertung der Situation und die Entscheidung 

über eine Übermittlung von Informationen an die zuständigen Stellen – sind ho-

heitlicher Art. Um die entsprechenden Aufgaben und Befugnisse von den jeweils 

zuständigen Stellen der Länder auf eine länderübergreifend tätige Stelle zu über-

tragen, bedarf es nach allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen eines 

Staatsvertrags. 

Darüber hinaus kann die elektronische Aufenthaltsüberwachung – gegebenen-

falls mit Einwilligung der zu überwachenden Person – auch zu anderen Zwecken, 

insbesondere bei Außervollzugsetzung eines Haftbefehls, im Rahmen einer Be-

währungsweisung, bei Gnadenerweisen, zur Vermeidung der Vollstreckung von 

kurzen Freiheitsstrafen oder von Ersatzfreiheitsstrafen, zur Überwachung voll-

zugsöffnender Maßnahmen, (Vollzugs-)Lockerungen sowie von Ausführungen 

oder im Rahmen der Führungsaufsicht in Fällen, die von § 68b Absatz 1 Satz 1 

Nummer 12 des Strafgesetzbuchs nicht umfasst sind, eingesetzt werden. Es 

bleibt den einzelnen Ländern überlassen, inwieweit sie von diesen Einsatzmög-

lichkeiten Gebrauch machen. Für die Durchführung der elektronischen Aufent-

haltsüberwachung zu diesen Zwecken können die betroffenen Länder der GÜL 

zusätzlich Aufgaben und Befugnisse übertragen. 

Der Staatsvertrag trägt schließlich dem Umstand Rechnung, dass die elektroni-

sche Aufenthaltsüberwachung in den bisherigen und in den neu geregelten An-

wendungsbereichen auch während eines zeitlich gestuften Inkrafttretens recht-

lich und organisatorisch gesichert bleiben muss. Bis zur vollen Wirksamkeit die-

ses Staatsvertrags in allen vertragsschließenden Ländern sollen daher die Kon-

tinuität der elektronischen Aufenthaltsüberwachung in den bestehenden Anwen-

dungsbereichen und die Einsatzfähigkeit in den neu geregelten Anwendungsbe-

reichen gewahrt bleiben. 
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 

Artikel 1 Absatz 1 enthält als Kernaussage des Staatsvertrags, dass die vertrags-

schließenden Länder eine gemeinsame Überwachungsstelle unterhalten, die mit 

den in diesem Staatsvertrag geregelten Aufgaben der elektronischen Überwa-

chung des Aufenthalts von Personen betraut wird. 

Absatz 2 regelt, als Teil welcher Behörde diese gemeinsame Überwachungs-

stelle errichtet wird und welchen Namen sie trägt. Die gemeinsame Überwa-

chungsstelle ist bei der IT-Stelle angesiedelt und führt die Bezeichnung „Gemein-

same elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL)“. Sie untersteht der 

Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums der Justiz und für den Rechtsstaat. 

Die in Absatz 2 zugleich vorgesehene Ausgestaltung der GÜL als einheitliche 

Kontaktstelle dient der Bündelung der Kommunikations- und Abstimmungswege 

zwischen den Ländern, der GÜL und den an der technischen Durchführung be-

teiligten Stellen. Die Erforderlichkeit einer gesonderten Hinwendung an die HZD 

entfällt vor diesem Hintergrund. Dies gilt für alle von diesem Staatsvertrag erfass-

ten Anwendungsbereiche. 

Zu Artikel 2 

Artikel 2 nennt die Aufgaben und Befugnisse, die der GÜL übertragen werden, 

wenn sie im Rahmen der Überwachung von Weisungen nach § 68b Absatz 1 

Satz 1 Nummer 12 des Strafgesetzbuchs tätig wird. Die – insoweit abschließende 

– Aufzählung der einzelnen Aufgaben und Befugnisse orientiert sich an den Da-

tenverwendungszwecken des § 463a Absatz 4 Satz 2 der Strafprozessordnung. 

Die GÜL beachtet bei ihrem Tätigwerden die gesetzlichen Regelungen sowie die 

Ausgestaltung der Führungsaufsicht durch den Führungsaufsichtsbeschluss und 

die Fallkonferenz, die sich auf den Umgang mit der zu überwachenden Person, 

soweit eine solche vorhanden ist auch mit der zu schützenden Person und die 

Reaktion auf Systemmeldungen beziehen. 

Die GÜL handelt bei ihrem beschriebenen Tätigwerden nicht selbst als Aufsichts-

stelle. Die Entscheidung, einen Strafantrag wegen Verstoßes gegen Weisungen 
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in der Führungsaufsicht (§ 145a Satz 2 des Strafgesetzbuchs) zu stellen, bleibt 

daher der zuständigen Führungsaufsichtsstelle des jeweiligen Landes vorbehal-

ten. Die Entscheidung muss nicht unverzüglich erfolgen, da etwaige strafpro-

zessuale Maßnahmen auch bereits vor Stellung des Strafantrags zulässig sind 

(vgl. § 127 Absatz 3, § 130 der Strafprozessordnung). 

Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken: 

Nummern 1 und 2 beschreiben das Tätigwerden der GÜL im Vorfeld der eigent-

lichen Überwachung. 

Nummer 3 bringt zum Ausdruck, dass die GÜL das sogenannte fachliche Moni-

toring durchführt, indem sie die eingehenden Systemmeldungen einer Überprü-

fung unterzieht. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass sämtliche System-

meldungen an die zuständigen polizeilichen oder justiziellen Stellen der Länder 

ungefiltert weitergeleitet werden, auch wenn sich auf einfache Weise klären lässt, 

dass weder eine Gefahr noch ein Weisungsverstoß gegeben ist. 

Nummer 4 stellt klar, dass die GÜL zur Verifizierung einer solchen Systemmel-

dung nach Nummer 3 und zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der zu überwa-

chenden Person sowie gegebenenfalls mit der zu schützenden Person in Kontakt 

treten und unter anderem sie befragen, auf einen Verstoß der zu überwachenden 

Person hinweisen und mitteilen darf, wie eine Beendigung bewirkt werden kann. 

Der GÜL stehen in diesem Zusammenhang jedoch gegenüber der zu überwa-

chenden Person keine Befugnisse zur Anordnung vollziehbarer Maßnahmen zu. 

Diese sind der Polizei, den Führungsaufsichtsstellen oder den Strafverfolgungs-

behörden vorbehalten, die von der GÜL zu unterrichten sind. 

Nummer 5 sieht die Unterrichtung der Führungsaufsichtsstelle und des Bewäh-

rungshelfers über einen möglichen Weisungsverstoß der zu überwachenden Per-

son vor. 

Während Nummer 6 regelt, dass die GÜL die zuständige Stelle der Polizei und 

gegebenenfalls die zu schützende Person verständigt, wenn aufgrund ihrer Prü-

fung eine Gefahr der dort genannten Art zu besorgen ist, betrifft Nummer 7 die 

Weitergabe der zur Gefahrenabwehr notwendigen Aufenthaltsdaten an die Poli-

zei oder – soweit erforderlich – an die zu schützende Person. Die 
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Datenweitergabe an die Polizei kann in technischer Hinsicht entweder dadurch 

erfolgen, dass die Länder ihre Polizei mit der Möglichkeit eines Lesezugriffs auf 

das IT-System der HZD ausstatten, oder dadurch, dass die registrierten Aufent-

haltsdaten in die Einsatzleitsysteme der Polizei übernommen werden. Beides ge-

währleistet, dass die Information über den Aufenthaltsort nicht auf telefonischem 

Weg von der GÜL an die Polizei weitergegeben werden muss. Ob und in welcher 

Weise Maßnahmen der Gefahrenabwehr ergriffen werden, haben die Polizeibe-

hörden der Länder in eigener Verantwortung zu entscheiden. 

Die in Nummer 8 genannte Datenübermittlung dient allein dem Zweck der Straf-

verfolgung. Gegebenenfalls wird die GÜL die Aufenthaltsdaten der zu überwa-

chenden Person über die HZD zur Verfügung stellen. 

Nummer 9 trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Systemmeldung über einen 

Weisungsverstoß oder über eine Beeinträchtigung der Datenerhebung Anlass 

geben kann, die eingesetzten technischen Mittel einer Überprüfung zu unterzie-

hen. Möglicherweise liegt ein Funktionsfehler oder eine Manipulation vor. Hierzu 

kann die GÜL die erforderlichen Maßnahmen veranlassen, insbesondere die zu-

ständige Stelle mit einer Kontrolle der technischen Mittel vor Ort beauftragen. Je 

nach dem Ergebnis der Überprüfung kann die GÜL betreffend die zu überwa-

chende Person den Austausch oder eine Neuanlegung eines technischen Mittels 

oder Geräteteils (zum Beispiel Verschlussband) anordnen. Entsprechendes gilt 

für den Fall des Auftretens technischer Probleme bei dem technischen Mittel der 

zu schützenden Person. 

Nummer 10 stellt klar, dass die GÜL auf Fragen der zu überwachenden Person 

oder gegebenenfalls der zu schützenden Person Auskünfte zum Umgang mit den 

eingesetzten technischen Mitteln erteilen kann. Auf diese Weise wird die Akzep-

tanz der elektronischen Aufenthaltsüberwachung auf Seiten der zu überwachen-

den Person erhöht; zudem kann hierdurch vermieden werden, dass diese sich 

später bei Weisungsverstößen auf mangelnde Kenntnis im Umgang mit dem ein-

gesetzten technischen Mittel beruft. 

Nummer 11 regelt die Organisation der Abnahme und Rückgabe der technischen 

Mittel. 
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Zu Artikel 3 

Artikel 3 nennt die Aufgaben und Befugnisse, die der GÜL bei der Durchführung 

einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung in Verfahren in Gewaltschutzsa-

chen und in Kindschaftssachen übertragen werden. Die Aufgabenübertragung 

soll eine rasche und effektive Durchführung der Anordnung zur elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung ermöglichen.  

Die Aufgaben und Befugnisse, die auf den Regelungen zur elektronischen Auf-

enthaltsüberwachung in Gewaltschutzsachen und in Kindschaftssachen beru-

hen, sind in Nummern 1 bis 16 abschließend niedergelegt. Im Einzelnen: 

Nummer 1 überträgt der GÜL die Vorbereitung der Durchführung der elektroni-

schen Aufenthaltsüberwachung in Abstimmung mit der HZD und der nach dem 

Recht des ersuchenden Landes zuständigen Stelle (§ 1b Absatz 1 Gewaltschutz-

gesetz). Nach Eingang des Beschlusses über die Anordnung der elektronischen 

Aufenthaltsüberwachung stellt die GÜL eigenständig die erforderlichen Unterla-

gen und Erfassungsbögen zusammen und bereitet die Konfiguration der techni-

schen Mittel vor. Dabei erarbeitet die GÜL insbesondere auch einen Vorschlag 

für erforderliche Warnzonen sowie – sofern technisch möglich – einen Vorschlag 

dazu, ob die zu schützende Person über das ihr zur Verfügung gestellte techni-

sche Mittel automatisiert Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden 

Person übermittelt werden (§ 1c Absatz 7 Gewaltschutzgesetz). 

Die GÜL bereitet die erforderlichen Formulare zur Datenerfassung und zu den 

Abläufen bei etwaigen Systemmeldungen vollständig vor. Bereits vorliegende po-

lizeiliche Gefahrenanalysen und sonstige relevante Informationen fordert sie bei 

der nach dem Recht des ersuchenden Landes zuständigen Stelle an. Sie kann 

für die Vorbereitung auch Kontakt zu der zu überwachenden Person aufnehmen; 

dies wird in Nummer 8 klargestellt. 

Die erstellten Unterlagen stimmt die GÜL mit der nach dem Recht des ersuchen-

den Landes zuständigen Stelle ab und erhält eine Rückmeldung zu den ermittel-

ten Daten (Vier-Augen-Prinzip). Die Anlegung erfolgt nach Abschluss des Abstim-

mungsprozesses. Daten, die aus dem familiengerichtlichen Beschluss identisch 

übernommen werden können, sind von dieser Abstimmung ausgenommen. 
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Die Beauftragung der HZD erfolgt durch die GÜL. Eine gesonderte Anfrage zur 

OID-Vergabe bei der HZD sowie eine separate Beauftragung von GÜL und HZD 

durch die Länder sind nicht erforderlich. 

Nummer 2 überträgt der GÜL die Aufgabe, der zu überwachenden Person den 

Umstand der Festlegung der Warnzone und ihre konkrete Bemessung mitzutei-

len (§ 1c Absatz 3 Satz 3 Gewaltschutzgesetz). Hierdurch wird dem Grundsatz 

der transparenten Datenverarbeitung Rechnung getragen. Eine weitere Aufga-

benübertragung über die Mitteilung hinaus ist hiermit nicht verbunden. 

Nummer 3 überträgt der GÜL die Organisation des Anlegens und der Übergabe 

der technischen Mittel für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüber-

wachung an die zu überwachende und an die zu schützende Person in Zusam-

menarbeit mit der HZD und der nach dem Recht des Landes zuständigen Stelle. 

Der Begriff des technischen Mittels umfasst dabei auch zur Verfügung gestellte 

Mobiltelefone sowie Home Units. 

Zu diesem Zweck kann die GÜL auch Kontakt mit der zu überwachenden und der 

zu schützenden Person aufnehmen; dies wird in Nummer 8 klargestellt. 

Nummer 4 regelt, dass die GÜL dem Familiengericht und/oder der nach dem 

Recht des ersuchenden Landes zuständigen Stelle mitteilt, ob das Anlegen sowie 

die Übergabe der technischen Mittel für die Durchführung der elektronischen Auf-

enthaltsüberwachung erfolgt sind. 

Nummer 5 beschreibt die für die Durchführung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung erforderliche Datenverarbeitung durch die GÜL nach Maßgabe des 

Artikels 5. 

Nummer 6 stellt klar, dass die GÜL das sogenannte fachliche Monitoring durch-

führt, indem sie eingehende Systemmeldungen überprüft (§ 1c Absatz 2 Gewalt-

schutzgesetz). Dadurch wird vermieden, dass sämtliche Systemmeldungen un-

gefiltert an die zuständigen polizeilichen oder justiziellen Stellen der Länder wei-

tergeleitet werden. 

Nummer 7 regelt die Befugnis der GÜL, die Ursache einer Meldung nach Num-

mer 6 zu ermitteln. Dafür kann sie Kontakt mit den Beteiligten und beteiligten 
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Stellen aufnehmen, sie befragen, sie auf einen Verstoß hinweisen und mitteilen, 

wie dessen Beendigung bewirkt werden kann. Dies wird in Nummer 8 klargestellt. 

Nummer 8 ermächtigt die GÜL zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse 

Kontakt mit den Beteiligten und beteiligten Stellen aufzunehmen, sie zu befragen, 

sie auf Verstöße hinzuweisen und Maßnahmen zu deren Beendigung aufzuzei-

gen. 

Nummer 9 regelt, dass die GÜL das zuständige Amtsgericht und/oder die nach 

dem Recht des ersuchenden Landes zuständige Stelle über mögliche Verstöße 

gegen eine gerichtliche Anordnung unterrichtet. Zugleich umfasst die Regelung 

die Befugnis zur Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten im Einklang mit 

den Regelungen zur Datenverarbeitung nach Artikel 5. 

Nummer 10 regelt, dass die GÜL im Falle einer Systemmeldung, nach deren Prü-

fung eine Gefahr für die zu schützenden Personen zu besorgen ist, die Polizei 

sowie weitere Behörden wie beispielsweise die Feuerwehr unterrichtet sowie die-

sen die Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden und der zu schüt-

zenden Person sowie über Beeinträchtigungen der Datenerhebung übermittelt, 

um die Gefahrenabwehr zu ermöglichen (§ 1c Absatz 6 Nr. 2 Gewaltschutzge-

setz). Die Datenübermittlung erfolgt im Einklang mit den Regelungen zur Daten-

verarbeitung in Artikel 5. Ob und in welcher Weise Maßnahmen der Gefahrenab-

wehr ergriffen werden, haben die zuständigen Behörden der Länder in eigener 

Verantwortung zu entscheiden. 

In Nummer 11 wird geregelt, dass die GÜL im Falle einer Systemmeldung die 

Daten über den Aufenthaltsort der zu überwachenden Person oder über eine Be-

einträchtigung der Datenerhebung auch an die zu schützende Person übermitteln 

kann, um eine für sie bestehende Gefahr abwehren zu können (§ 1c Absatz 6 Nr. 

6 Gewaltschutzgesetz). Auch diese Datenübermittlung hat im Einklang mit den 

Regelungen zur Datenverarbeitung in Artikel 5 zu erfolgen. Die Datenübermitt-

lung an die zu schützende Person erfolgt im Rahmen der jeweiligen technischen 

Möglichkeiten. 

Die in Nummer 12 genannte Befugnis der Datenübermittlung über den Aufent-

haltsort der zu überwachenden und der zu schützenden Person sowie über 
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Beeinträchtigungen der Datenerhebung an die Strafverfolgungsbehörden dient 

der Ermöglichung der strafrechtlichen Verfolgung wegen einer Zuwiderhandlung 

gegen eine Gewaltschutzanordnung nach §§ 1 und 1a Gewaltschutzgesetz und 

der damit zusammenhängenden Straftaten gegen das Leben, die körperliche Un-

versehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung der zu 

schützenden Personen (§ 1c Absatz 6 Nr. 4 Gewaltschutzgesetz). Die Daten-

übermittlung erfolgt wiederum im Einklang mit den Regelungen zur Datenverar-

beitung in Artikel 5. 

Die Regelung in Nummer 13 trägt dem Umstand Rechnung, dass eine System-

meldung über einen Verstoß oder über eine Beeinträchtigung der Datenerhebung 

Anlass geben kann, die bei der zu überwachenden oder zu schützenden Person 

vorhandenen technischen Mittel einer Überprüfung zu unterziehen. Bei Vorliegen 

eines Funktionsfehlers oder einer Manipulation der technischen Mittel kann die 

GÜL die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung veranlassen. Dazu zählt auch 

der gegebenenfalls notwendige Austausch oder eine Neuanlegung der techni-

schen Mittel oder eines Teils davon (zum Beispiel Verschlussband). 

Nummer 14 stellt klar, dass die GÜL Anfragen der zu überwachenden sowie der 

zu schützenden Person zum Umgang mit den bei ihnen vorhandenen techni-

schen Mitteln beantworten kann. 

Nummer 15 sieht vor, dass die GÜL die zu schützende Person mit dem gesetzlich 

vorgeschriebenen zeitlichen Vorlauf auf den bevorstehenden Ablauf der Dauer 

der elektronischen Aufenthaltsüberwachung hinweist (§ 1b Absatz 2 Gewalt-

schutzgesetz). 

Nummer 16 regelt die Organisation der Abnahme und Rückgabe der technischen 

Mittel. Nach Abschluss der Maßnahme haben sowohl die zu überwachende als 

auch die zu schützende Person die technischen Mittel auf Anforderung unverzüg-

lich herauszugeben (§ 1a Absatz 5 Gewaltschutzgesetz). 

Zu Artikel 4 

Artikel 4 nennt die Aufgaben und Befugnisse, die der GÜL bei der Durchführung 

einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach dem Gefahrenabwehrrecht 
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der Länder übertragen werden. Die Länder nutzen hierfür die bereits bestehen-

den Strukturen der GÜL im Rahmen der Führungsaufsicht. 

Die Aufgaben und Befugnisse, die auf den Regelungen zur elektronischen Auf-

enthaltsüberwachung nach dem Gefahrenabwehrrecht der Länder beruhen, sind 

in Nummern 1 bis 17 abschließend niedergelegt. Im Einzelnen: 

Nummer 1 überträgt der GÜL die Vorbereitung der Durchführung der elektroni-

schen Aufenthaltsüberwachung in Abstimmung mit der HZD und der Polizei. Da-

bei erarbeitet die GÜL insbesondere auch einen Vorschlag für erforderliche 

Warnzonen. 

Nummer 2 überträgt der GÜL die Aufgabe, der zu überwachenden Person den 

Umstand der Festlegung der Warnzone und ihre konkrete Bemessung mitzutei-

len. Hierdurch wird dem Grundsatz der transparenten Datenverarbeitung Rech-

nung getragen. Eine weitere Aufgabenübertragung über die Mitteilung hinaus ist 

hiermit nicht verbunden. 

Nummer 3 überträgt der GÜL die Organisation des Anlegens und der Übergabe 

der technischen Mittel für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüber-

wachung an die zu überwachende und an die zu schützende Person in Zusam-

menarbeit mit der HZD und der Polizei. 

Zu diesem Zweck kann die GÜL auch Kontakt mit der zu überwachenden und 

der zu schützenden Person aufnehmen; dies wird in Nummer 8 klargestellt. 

Nummer 4 regelt, dass die GÜL der Polizei mitteilt, ob das Anlegen sowie die 

Übergabe der technischen Mittel für die Durchführung der elektronischen Aufent-

haltsüberwachung erfolgt sind. 

Nummer 5 beschreibt die für die Durchführung der elektronischen Aufenthalts-

überwachung erforderliche Datenverarbeitung durch die GÜL nach Maßgabe des 

Artikels 5. 

Nummer 6 stellt klar, dass die GÜL das sogenannte fachliche Monitoring durch-

führt, indem sie eingehende Systemmeldungen überprüft. Dadurch wird vermie-

den, dass sämtliche Systemmeldungen ungefiltert an die Polizei weitergeleitet 

werden. 
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Nummer 7 regelt die Befugnis der GÜL, die Ursache einer Meldung nach Num-

mer 6 zu ermitteln. 

Nummer 8 ermächtigt die GÜL zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse 

Kontakt mit den Beteiligten und beteiligten Stellen aufzunehmen, sie zu befragen, 

sie auf Verstöße hinzuweisen und Maßnahmen zu deren Beendigung aufzuzei-

gen. 

Nummer 9 regelt, dass die GÜL die Polizei über mögliche Verstöße gegen die 

Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung, eine mit dieser ver-

bundene Aufenthaltsvorgabe, einen mit dieser verbundenen Wohnungsverweis, 

ein mit dieser verbundenes Rückkehr-, Betretungs-, Kontakt- beziehungsweise 

Annäherungsverbot unterrichtet. Zugleich umfasst die Regelung die Befugnis zur 

Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten im Einklang mit den Regelungen 

zur Datenverarbeitung nach Artikel 5. 

Nummer 10 regelt, dass die GÜL nach den für die Durchführung der elektroni-

schen Aufenthaltsüberwachung geltenden Rechtsvorschriften des Gefahrenab-

wehrrechts der Länder die Polizei unterrichtet sowie dieser die Daten über den 

Aufenthaltsort der zu überwachenden und der zu schützenden Person sowie 

über Beeinträchtigungen der Datenerhebung übermittelt. Die Datenübermittlung 

erfolgt im Einklang mit den Regelungen zur Datenverarbeitung in Artikel 5. 

In Nummer 11 wird geregelt, dass die GÜL die Daten über den Aufenthaltsort der 

zu überwachenden Person oder über eine Beeinträchtigung der Datenerhebung 

auch an die zu schützende Person übermitteln kann. Auch diese Datenübermitt-

lung hat im Einklang mit den Regelungen zur Datenverarbeitung in Artikel 5 zu 

erfolgen. Die Datenübermittlung an die zu schützende Person erfolgt im Rahmen 

der jeweiligen technischen Möglichkeiten. 

Die in Nummer 12 genannte Befugnis der Datenübermittlung über den Aufent-

haltsort der zu überwachenden Person und der zu schützenden Person sowie 

über Beeinträchtigungen der Datenerhebung an die Strafverfolgungsbehörden 

dient der Ermöglichung der Verfolgung einer Tat, die nach den für die Durchfüh-

rung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung geltenden Rechtsvorschriften 

des Gefahrenabwehrrechts der Länder strafbewehrt ist, und der damit 
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zusammenhängenden Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrt-

heit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung der verletzten 

Person. 

Die Regelung in Nummer 13 regelt, dass die GÜL die für die Erstellung eines 

Bewegungsbilds der zu überwachenden Person erforderlichen Daten an die Po-

lizei übermitteln kann, soweit eine entsprechende Anordnung besteht. 

Die Regelung in Nummer 14 trägt dem Umstand Rechnung, dass eine System-

meldung über einen Verstoß oder über eine Beeinträchtigung der Datenerhebung 

Anlass geben kann, die bei der zu überwachenden oder zu schützenden Person 

vorhandenen technischen Mittel einer Überprüfung zu unterziehen. Bei Vorliegen 

eines Funktionsfehlers oder einer Manipulation eines technischen Mittels kann 

die GÜL die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung veranlassen. 

Nummer 15 stellt klar, dass die GÜL Anfragen der zu überwachenden sowie der 

zu schützenden Person zum Umgang mit den bei ihnen jeweils vorhandenen 

technischen Mitteln beantworten kann. 

Nummer 16 sieht vor, dass die GÜL die zu schützende Person mit einem mit der 

Polizei abzustimmenden zeitlichen Vorlauf auf den bevorstehenden Ablauf der 

Dauer der elektronischen Aufenthaltsüberwachung hinweist. 

Nummer 17 regelt die Organisation der Abnahme und Rückgabe der technischen 

Mittel. Nach Abschluss der Maßnahme haben sowohl die zu überwachende als 

auch die zu schützende Person das technische Mittel auf Anforderung unverzüg-

lich herauszugeben. 

Zu Artikel 5 

Artikel 5 enthält datenschutzrechtliche Bestimmungen für die GÜL, soweit sie 

personenbezogene Daten zur Erfüllung der ihr nach Artikel 2 bis 4 übertragenen 

Aufgaben und Befugnisse zur Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüber-

wachung verarbeitet. Im Einzelnen: 

Absatz 1 stellt klar, dass die GÜL auf der Grundlage und im Rahmen der beste-

henden Befugnisse zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung und von ande-

ren bereichsspezifischen Regelungen, einschließlich behördlicher und 
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gerichtlicher Anordnungen, personenbezogene Daten verarbeiten darf. Hierzu 

enthalten die nachfolgenden Absätze entsprechende deklaratorische Klarstellun-

gen. Durch diesen Staatsvertrag werden keine zusätzlichen Rechtsgrundlagen 

für die Datenverarbeitung geschaffen. 

Absatz 2 verweist auf die geltenden Rechtsgrundlagen, nach deren jeweiligen 

Maßgaben die GÜL zur Verarbeitung von Aufenthaltsdaten der zu überwachen-

den Person und der zu schützenden Person sowie von Daten über eine Beein-

trächtigung der Datenerhebung bei der Erfüllung ihrer nach Artikel 2 bis 4 über-

tragenen Aufgaben befugt ist. Die GÜL hat bei entsprechenden Datenverarbei-

tungsvorgängen die darin geregelten Anforderungen zu beachten, die insbeson-

dere bereichsspezifische Regelungen über die jeweilige Zweckbindung, über die 

jeweiligen Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung und über die 

jeweiligen Löschfristen enthalten. 

Absatz 3 betrifft die Verarbeitung von nicht unter Absatz 2 fallenden personenbe-

zogenen Daten der überwachten Person durch die GÜL im Rahmen der elektro-

nischen Aufenthaltsüberwachung. Die Vorschrift enthält eine nicht abschließende 

Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten, deren Verarbei-

tung abhängig vom jeweiligen Überwachungsfall nach Maßgabe der jeweils gel-

tenden Rechtsgrundlage in Betracht kommt. Für den Fall der Verarbeitung von 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des jeweils gelten-

den Regelungssystems hat die GÜL die entsprechenden gesetzlichen Anforde-

rungen zu beachten. Die Anwendbarkeit des für den jeweiligen Aufgabenbereich 

der Artikel 2 bis 4 in Hessen einschlägigen Datenschutzrechts einschließlich et-

waiger europarechtlich oder bundesgesetzlich gründender Vorgaben wird klarge-

stellt. Die GÜL hat bei entsprechenden Datenverarbeitungsvorgängen die darin 

geregelten Anforderungen zu beachten, die insbesondere bereichsspezifische 

Regelungen über die jeweilige Zweckbindung, über die jeweiligen Anforderungen 

an die Sicherheit der Datenverarbeitung und über die jeweiligen Löschfristen ent-

halten. 

Absatz 4 stellt daran anknüpfend klar, dass die GÜL auch personenbezogene 

Daten der zu schützenden Person verarbeitet, die nicht unter Absatz 2 fallen. 

Dies gilt ebenso für personenbezogene Daten von Personen aus dem Umfeld 

der zu schützenden Personen, also beispielsweise Verwandte, 
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Vertrauenspersonen aus dem privaten Umfeld oder von öffentlichen und nicht 

öffentlichen Stellen (Opferschutzeinrichtungen, Frauenschutzhäuser, Jugend-

amt, Schule und Kindergarten), die beispielsweise für den Fall der Nichterreich-

barkeit der zu schützenden Person ihre Kontaktdaten für die GÜL zur Verfügung 

stellen. 

Absatz 5 stellt die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit fest. 

Soweit die GÜL bei der Erfüllung der ihr nach Artikel 2 bis 4 übertragenen Aufga-

ben personenbezogene Daten verarbeitet, ist „Verantwortlicher“ im Sinne der je-

weils geltenden Regelungssysteme die IT-Stelle, in welche die GÜL rechtlich und 

organisatorisch als eine Abteilung eingegliedert ist. Das Gesetz zur Errichtung 

der Informationstechnik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Regelung 

justizorganisatorischer Angelegenheiten in der jeweils gültigen Fassung findet 

Anwendung. 

Die IT-Stelle ist insoweit gemeinsam verantwortlich mit der bei der Durchführung 

der elektronischen Aufenthaltsüberwachung jeweils datenverarbeitenden Stelle 

in den Ländern. 

Die weiteren Einzelheiten über die gemeinsame Verantwortlichkeit werden in ei-

ner gesonderten Vereinbarung festgelegt, die nach Maßgabe der Vorschriften in 

den jeweils geltenden Regelungssystemen zu schließen ist. Entsprechend der 

Begründung des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Aufenthaltsüber-

wachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz wird davon ausgegangen, 

dass sich diese Vereinbarung im Rahmen von Artikel 26 der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-

schutz-Grundverordnung; DS-GVO) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 

vom 22. November 2016, S. 72; L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2; L 74 vom 4. März 

2021, S. 35) bewegt. Bei Erfüllung der nach Artikel 2 und 4 übertragenen Aufga-

ben wird davon ausgegangen, dass die Vereinbarung im Rechtsrahmen der 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-

bezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, 

Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstre-

ckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
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Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (JI-Richtlinie) (ABl. L 119 vom 4. Mai 

2016, S. 89) zu treffen ist. 

Absatz 6 stellt klar, dass die HZD als Auftragsdatenverarbeiterin für die IT-Stelle 

tätig wird. Die weiteren Einzelheiten bestimmen sich nach einer der Auftragsver-

arbeitung zugrunde liegenden Vereinbarung nach Maßgabe des Artikelsௗ28 DS-

GVO und der einschlägigen Umsetzungsregelungen des Bundes und der Länder 

zu Artikelௗ22 der JI-Richtlinie. 

Absatz 7 stellt klar, dass datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde die für das Sitz-

land zuständige Aufsichtsbehörde ist, namentlich der Hessische Beauftragte für 

den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Maßgabe des Hessischen Da-

tenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes. 

Zu Artikel 6 

Artikel 6 eröffnet die Möglichkeit, die GÜL auch für andere als die im Staatsver-

trag im Kern geregelten Anwendungsbereiche der elektronischen Aufenthalts-

überwachung in Anspruch zu nehmen. Die Vorschrift dient damit der Flexibilisie-

rung des länderübergreifenden Verbunds, ohne den Grundbestand der Aufga-

benübertragung nach diesem Staatsvertrag zu verändern. 

Absatz 1 knüpft die Übertragung weiterer Aufgaben und Befugnisse an eine ge-

sonderte Vereinbarung mit dem Land Hessen. Das ist sachgerecht, weil das Land 

Hessen Träger der GÜL ist und in der Vereinbarung insbesondere der konkrete 

Aufgabenumfang, die organisatorische Ausgestaltung und die kostenrechtlichen 

Folgen festgelegt werden können. Die Aufzählung der Einsatzzwecke ist nicht 

abschließend. Sie benennt lediglich besonders naheliegende Fallgruppen weite-

rer Anwendungsbereiche. 

Ein Zustimmungsvorbehalt der übrigen vertragsschließenden Länder ist nicht 

vorgesehen. Deren Belange werden dadurch gewahrt, dass zusätzliche Kosten 

nach Artikel 9 den nutzenden Ländern zugeordnet werden. 

Absatz 2 stellt klar, dass die gesonderte Vereinbarung eine Beteiligung an den 

Personal- und Sachkosten der GÜL enthalten muss. Damit wird ausgeschlossen, 
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dass zusätzliche Einsatzzwecke zu Lasten der allgemeinen Finanzierung des 

Grundsystems wahrgenommen werden. 

Absatz 3 regelt den Fall, dass eine elektronische Aufenthaltsüberwachung im 

Einzelfall ohne vorherige gesonderte Vereinbarung im Wege der Amtshilfe er-

bracht wird. Auch in diesem Fall ist die Leistung nicht kostenfrei. Vielmehr setzt 

sie eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der GÜL sowie die Erstat-

tung der Auslagen voraus. Die Einzelheiten der Kostenerstattung werden durch 

das Hessische Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat bestimmt, wel-

chem die Dienstaufsicht betreffend die GÜL obliegt. Zudem verauslagt Hessen 

die Personal- und Sachkosten für die GÜL. Die vorgesehene gesonderte Kosten-

tabelle kann durch das Hessische Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat 

nach Anhörung des Lenkungskreises einseitig ohne Zustimmung der übrigen 

Länder geändert werden, was eine flexible Anpassung gewährleistet. Die Kos-

tenerstattung dient der Finanzierung der GÜL. 

Zu Artikel 7 

Absatz 1 enthält Mindestanforderungen an die personelle Besetzung der GÜL. 

Die GÜL wird vom Land Hessen mit Personal besetzt. Dienstherr des bei der 

GÜL eingesetzten Personals ist das Land Hessen. Dies schließt nicht aus, dass 

andere Länder dem Land Hessen geeignete Personen im Wege der Versetzung 

oder der Abordnung zur Verfügung stellen. 

In Absatz 2 wird dem Lenkungskreis des Länderverbunds zum Betrieb und zur 

Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung vor der Be-

setzung des Leiters der GÜL ein Anhörungsrecht eingeräumt. Dies erscheint not-

wendig, da die GÜL hoheitliche Aufgaben auch auf dem Gebiet der anderen be-

teiligten Länder ausübt. Die Zusammensetzung und die Beschlussfassung im 

Lenkungskreis ist in der Verwaltungsvereinbarung der Länder über den Betrieb 

und die Nutzung eines Systems der elektronischen Aufenthaltsüberwachung vom 

19. Mai 2011 / 29. August 2011 in der jeweils geltenden Fassung geregelt. Es ist 

davon auszugehen, dass sich der Kreis der vertragsschließenden und der beitre-

tenden Länder mit dem Kreis der am Betriebs- und Nutzungsverbund teilnehmen-

den Länder deckt. 
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Weitere Regelungen zur Aufsicht über die GÜL sind entbehrlich, da sich diese 

aus den allgemeinen Bestimmungen der Dienstaufsicht des Hessischen Ministe-

riums der Justiz und für den Rechtsstaat ergibt. 

Zu Artikel 8 

Das Land Hessen stattet die GÜL nach Satz 1 im notwendigen Umfang mit Sach-

mitteln aus und stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Unterstützendes Perso-

nal im Sinne von Satz 2 ist solches, das nicht unmittelbar mit den Überwachungs-

aufgaben nach Artikel 2 bis 4 befasst ist, beispielsweise Sekretariats-, Registra-

tur- und Reinigungskräfte, Hausmeisterdienste oder IT-Personal (soweit diese 

Aufgabe nicht von der HZD erledigt wird). 

Zu Artikel 9 

Absatz 1 enthält die Grundregel der Finanzierung. Das Land Hessen verauslagt 

die Personal- und Sachkosten für die GÜL. Diese werden sodann nach dem re-

lativen Verhältnis der Bevölkerungsanteile der vertragsschließenden Länder auf-

geteilt. Der relative Königsteiner Schlüssel ist für die laufende Finanzierung prak-

tikabel, weil die Vorhaltekosten der GÜL nicht allein von der Zahl der jeweils im 

Einzelfall überwachten Personen abhängen. Zudem liegt bereits in der Möglich-

keit, die GÜL jederzeit für die vom Staatsvertrag erfassten Aufgaben in Anspruch 

nehmen zu können, ein Vorteil für jedes beteiligte Land. Die in Absatz 1 vorge-

sehene Abzugsregel für Kosten nach Artikel 6 Absatz 3 stellt sicher, dass Kosten 

einzelner Amtshilfefälle nicht in die allgemeine Finanzierung eingestellt werden. 

Absatz 2 regelt zusätzliche Kosten, die durch weitere Einsatzzwecke nach Artikel 

6 Absatz 1 entstehen. Diese Kosten sind nicht von allen vertragsschließenden 

Ländern zu tragen, sondern nur von den Ländern, die die elektronische Aufent-

haltsüberwachung für diese Zwecke in Anspruch nehmen. Damit wird dem Ver-

anlassungsprinzip Rechnung getragen. Zugleich eröffnet die Vorschrift die Mög-

lichkeit, in der gesonderten Vereinbarung nach Artikel 6 anstelle der Verteilung 

nach dem relativen Königsteiner Schlüssel eine pauschalisierte Abrechnung und 

Umlegung nach dem Umfang der jeweiligen Nutzung vorzusehen, wie es bereits 

im Bereich der Überwachung vollzugsöffnender Maßnahmen, 
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(Vollzugs-)Lockerungen sowie von Ausführungen (ELAST-Verfahren) der Fall ist. 

Dies ermöglicht eine sachgerechte Abbildung unterschiedlicher zusätzlicher Ein-

satzzwecke. 

Absatz 3 trägt dem in Artikel 11 geregelten gestuften Inkrafttreten Rechnung. So-

lange der GÜLStV fortgilt und dieser Staatsvertrag noch nicht für alle vertrags-

schließenden Länder vollständig wirksam geworden ist, werden nach diesem 

Staatsvertrag nur die Kosten abgerechnet, die durch Anordnungen in Gewalt-

schutzsachen und in Kindschaftssachen sowie durch Maßnahmen nach dem Ge-

fahrenabwehrrecht der Länder sowie den damit verbundenen Personal- und 

Sachmittelaufwuchs entstehen. Für Maßnahmen der Führungsaufsicht und nach 

Artikel 4 GÜLStV bleibt in diesem Zeitraum der GÜLStV maßgeblich. 

Absatz 4 ermöglicht die rückwirkende kalenderjahresbezogene Verteilung derje-

nigen Personal- und Sachkosten, die das Land Hessen im Vorgriff auf das In-

krafttreten bereits verauslagt hat, soweit sie durch Maßnahmen nach dem Ge-

waltschutzgesetz und dem Gefahrenabwehrrecht der Länder sowie den damit 

verbundenen Personal- und Sachmittelaufwuchs entstanden sind. Die Vorschrift 

stellt sicher, dass der erforderliche Aufwuchs rechtzeitig erfolgen kann, ohne 

dass die Kostenlast endgültig beim Land Hessen verbleibt. 

Zu Artikel 10 

Artikel 10 regelt die Geltungsdauer des Vertrags. Da die in diesem Staatsvertrag 

vorausgesetzten gesetzlichen Grundlagen der elektronischen Aufenthaltsüber-

wachung in den erfassten Anwendungsbereichen, insbesondere im Rahmen der 

Führungsaufsicht, in Gewaltschutzsachen und in Kindschaftssachen sowie nach 

dem Gefahrenabwehrrecht der Länder, nicht auf eine vorübergehende Regelung 

angelegt sind und auch die hierfür geschaffene länderübergreifende Organisati-

onsstruktur auf Dauer angelegt ist, wird nach Absatz 1 der Vertrag auf unbe-

stimmte Zeit geschlossen und den teilnehmenden Ländern lediglich ein ordentli-

ches Kündigungsrecht eingeräumt. 

Der Staatsvertrag gilt bei Kündigung durch ein Land zwischen den anderen Län-

dern weiter; lediglich bei Kündigung durch das Land Hessen tritt der Vertrag ins-

gesamt außer Kraft, da das Land Hessen sonst gezwungen wäre, die für den 
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Betrieb der GÜL erforderlichen Einrichtungen ausschließlich für andere Länder 

zu betreiben (Absatz 2). 

Zu Artikel 11 

Artikel 11 stellt in Absatz 1 klar, dass der Staatsvertrag dem Ratifikationserfor-

dernis nach Maßgabe des jeweiligen Landesverfassungsrechts unterliegt. 

Zum Inkrafttreten bestimmt Absatz 2, dass der Vertrag Wirkung mit Beginn des 

Folgemonats entfaltet, nachdem die Ratifikationsurkunden beim Land Hessen 

hinterlegt worden sind. 

Für den Fall, dass nicht alle vertragsschließenden Länder die Ratifikationsurkun-

den bis zum Tag vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung der elektro-

nischen Aufenthaltsüberwachung und der Täterarbeit im Gewaltschutzgesetz 

nach seinem Artikel 10 Absatz 2 hinterlegt haben, entfaltet der vorliegende 

Staatsvertrag nur für die Länder Wirkung, die ihre Urkunde hinterlegt haben. So-

weit der Staatsvertrag nur im Verhältnis zu einzelnen Ländern in Kraft tritt, findet 

dieser nur in Gewaltschutzsachen und in Kindschaftssachen sowie nach dem 

Gefahrenabwehrrecht der Länder Anwendung (Absatz 3). 

Sobald der GÜLStV außer Kraft tritt, findet der vorliegende Staatsvertrag für die 

Länder, für die er in Kraft getreten ist, auf alle in ihm geregelten Anwendungsbe-

reiche Anwendung (sogenanntes Transitionmodell, Absatz 4). 

In Absatz 6 wird die Kostenverteilung von bereits vor der Ratifikation entstande-

nen Kosten geregelt. Die Vorschrift stellt sicher, dass die Kostenlast nicht end-

gültig bei den Ländern verbleibt, bei denen der Ratifizierungsprozess frühzeitig 

abgeschlossen werden konnte. Erfasst sind dabei auch Kosten, die bereits vor 

der Ratifikation des jeweiligen Landes für den nach Artikel 9 Absatz 3 und 4 ab-

rechnungsfähigen Personal- und Sachmittelaufwuchs angefallen sind. 

Zu Artikel 12 

In Artikel 12 wird Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund und Länder), die 

nicht beim Abschluss des Staatsvertrags beteiligt waren, die Möglichkeit gege-

ben, dem Staatsvertrag beizutreten. Die entsprechende Erklärung ist gegenüber 

dem Hessischen Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat abzugeben und 
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entfaltet Wirkungen ab dem Datum des Zugangs der Beitrittserklärung oder – 

falls das Recht der beitretenden Körperschaft ein Ratifikationsverfahren oder 

eine vergleichbare Zustimmung des Parlaments verlangt – mit Zugang der An-

zeige, dass die Ratifikation oder vergleichbare Zustimmung erfolgt ist. Die Kos-

tenregelung des Artikels 11 Absatz 6 gilt gemäß Absatz 3 entsprechend, sodass 

auch hier eine Beteiligung an den Kosten, die vor dem Beitritt entstanden sind, 

ermöglicht wird. 

Zu Artikel 13 

Artikel 13 dient der Erhaltung des Vertragsgefüges. Die Unwirksamkeit einzelner 

Bestimmungen soll die Wirksamkeit des Staatsvertrags im Übrigen nicht berüh-

ren. Zugleich bringt die Vorschrift zum Ausdruck, dass unwirksame oder fehlende 

Regelungen durch solche ersetzt oder ergänzt werden sollen, die dem verfolgten 

Regelungsziel möglichst nahekommen. 


	Drs-21-1830_unvollständig
	Drucksache 21/1830
	Landtag
	Mitteilung des Senats

	top 10 ANLAGE_Staatsvertrag

